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A4B~ 

BBAlfTWORTUlfG 

der Anfrage der Abgeordneten Mag. Karin PRAXMARER und 

Kollegen betreffend Art. 8 B-VG, Nr. 1483/J 

IJ 

Zu den aus beiliegender Ablichtung ersichtlichen Fragen nehme ich 
wie folgt Stellung: 

Ich verweise auf die Beantwortung der gleichlautend an den Herrn 
Bundeskanzler ergangenen Anfrage Nr. 1479/J. 

Der Bundesminister 

L 
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Nr. 
XfX.GP.-NR 

14g3 
1995 -06- 2 3 

IJ 

der Abgeordneten Mag. Praxmarer 

und Kollegen 

ANFRAGE 

an Jen Bundesminister für Arbeit unJ Soziales 

betreffend Artikel ~ ß-VG 

Gemäl3 Artikel ~ ß-VG ist die deutsche Sprache, unbeschadet der den sprachlichen 

Minderheiten bundesgeselzlich ejl1ger~iumtel1 Rechte. die Staatssprache der Republik. 

Gemj!.l r\rtikcl )0 ß- VG darf weiters die gesamte staatliche Verwaltullg nür auf Grund der 

Gesetze ausgeübt werden. 

111 behördlichen Schriftstücken wird zunehmend eine andere Sprache verwendet. Beispielhaft 

seien in diesem ZusamI1lenh:ll1g Begriffe wie "BotschaflerInllell, K:lIldidatlnnen, KollegInnen" 

u.a. elwjhnl. 

Es ist nicht feststellb~lr. um welche Sprache es sich dabei h:.lI1Jelt. Mutmaf3ungen gclwn in die 

Richtung \'on "linkisch" his "kryptokommunistisch". 

In diesem Zus<ImI1lenh:lI1g richten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Arbeit und Soziales folgende 

ANFRAGE: 

1) Wird in Ihrem Ressort diese seltsame Ausdrucksweise verwendet? 

:;) Wen11 j:l, auf welcher \'crfassungsgesetzlichen bz\\'. einfachgesetzlichen Grundlage? 

3) WenIl es kei nc \'Crf:lssu ngsgesetzl iche bzw. ein fachgesetzl iche G ru ndlage gibt. sind Sie 

hereit. eine solche Praxis sofort abzustellen? 

-+) Welche Gründe slehen gegebenenfalls einer Schreibweise. z.B. ßotschafterinnen und 

BOISch:lfler. Kandidalinnen lind Kandid:lten. bz\\'. Kolleginilcn lind Kollegen ctc. in Ihrem 

Ressort eI1tgcgen) 

Wien, den 23. Juni 1995 

[re 1 ()4\h\'~tkuIS,IXI 
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